
        Arbeitsgemeinschaft für Sport 
        und Körperkultur in Österreich 

 FAIR PLAY 
  Seite 1 von 3 

       ASKÖ Sportverein 
       Kickers Alkoven 

 
 

 

 

 

 

 

Teilnahmebedingungen 
 

 
Präambel 
Soweit in diesem Dokument auf natürliche Personen bezogene Bezeichnungen nur in 
männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher 
Weise. 
 
§1 Rücktritt vom Kurs | Rückerstattung Kursbeitrag 
 
Ein Rücktritt ist bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn möglich.  
 
Bei einer späteren Abmeldung (ab dem Kursbeginn) ist hingegen der gesamte 
Kursbeitrag fällig. Der Rücktritt muss schriftlich per E-Mail erfolgen.  
 
Ein Anspruch auf Rückzahlung des Kursbeitrags bei einem verspäteten Rücktritt oder 
bei Nichtteilnahme besteht nicht.  
 
Sollte eine Teilnahme am Kurs aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein, wird 
der Kursbeitrag gegen Vorlage eines ärztlichen Attestes rückerstattet.  
 
Sollte die Teilnahme am Kurs aus gesundheitlichem Gründen (z.B. Freizeitunfall) nicht 
mehr möglich sein, werden wir gemeinsam eine Lösung für die verbleibenden 
Kurseinheiten finden. 
 
Der Rücktritt ist gegenüber der Sektionsleiterin Yoga und/oder der Yoga-Lehrerin 

bekannt zu geben.  

ZVR-Zahl: 043432280 
c/o Ing. Robert Wiesinger 

Forst 24 
4072 Alkoven 

www.askoe-svka.at 
office@askoe-svka.at 

 

 

Alkoven, am 28. Dezember 2025 

 
 
Yoga Kurs  

http://www.askoe-svka.at/
mailto:office@askoe-svka.at
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§2 Bezahlung 
 
§2.1 Mitgliedsbeitrag 
Der Mitgliedsbeitrag wird vom Verein mittels SEPA-Einzugs vor Kursbeginn 
eingezogen, sofern dies im aktuellen Kalenderjahr noch nicht geschehen ist.  
  
§2.2 Kursbeitrag  
Der Kursbeitrag wird vom Verein vor Kursbeginn mittels SEPA-Einzugs eingezogen.  
 
§2.3 SEPA-Einzug | Informationspflicht Verein 
Der Verein informiert grundsätzlich alle Teilnehmer:innen mindestens 14 Tage vor 
dem Einzug. Dabei werden folgende Informationen kommuniziert: Wann erfolgt der 
Einzug, in welcher Höhe und zu welchem Zeitpunkt. Sollte die Einhaltung der 14-Tage-
Frist aus organisatorischen Gründen nicht möglich sein, wird der Verein die 
notwendigen Informationen in Abstimmung mit den Teilnehmer:innen rechtzeitig vor 
Kursbeginn übermitteln. 
 
§2.4 Zahlungsmethode  
Aus administrativen Gründen verwenden wir ausschließlich SEPA-Einzug. Barzahlung 
und Überweisung sind nicht möglich. 
 
 
§3 Versäumte Stunden, Anrechnung versäumte Stunden und Ausfall Trainerin 
 
§3.1  
Sollte während des Kurses der/die Trainerin einmal ausfallen, können bei einem 
dadurch entstandenen Ersatztermin versäumte Stunden nachgeholt werden.  
 
Es besteht jedoch aus organisatorischen Gründen kein Anspruch einzelne versäumte 
Stunden nachzuholen. 
 
Bitte beachte, dass die maximale Teilnehmerzahl der Kurse beschränkt werden kann, 
wenn dies für den ordnungsgemäßen Ablauf erforderlich ist.  
 
§ 3.2  
Alle über den Kursblock hinaus versäumten Stunden verfallen ersatzlos.  
 
Die Verrechnung versäumter Stunden mit dem Kursbeitrag oder die Anrechnung auf 
einen späteren Kurs sind nicht möglich.  
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§ 3.3 
Für einen Ausfall des/der Trainerin halten wir 2 Ersatztermine bereit. Sollten 
Ersatztermine stattfinden, können versäumte Stunden in dem Zuge nachgeholt 
werden. 
 
§4 Haftung  
 
§4.1  
Bitte teile uns vor der Yogastunde mit, falls du an einer Krankheit leidest oder 
gesundheitliche Einschränkungen hast, die einer Teilnahme am Kurs oder einzelnen 
Yogaübungen entgegenstehen könnten.  
 
Bei starken gesundheitlichen Problemen kläre bitte vorab mit deinem Arzt, ob du am 
Yogakurs teilnehmen darfst. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.  
 
§4.2  
Persönliche Gegenstände und Wertsachen werden von den Teilnehmer:innen auf 
eigene Verantwortung in die Räumlichkeiten eingebracht. Eine Haftung für einen 
etwaigen Verlust bleibt im Verantwortungsbereich der Teilnehmer:innen.  
 
§5 Änderungen  
 
Der Verein behält sich vor, Änderungen im Kursplan in zumutbarer Weise 
vorzunehmen. Eine entsprechende Ankündigung erfolgt zeitnah im Kurs, per E-Mail 
und/oder WhatsApp. Ein Anspruch auf Rückvergütung besteht in diesen Fällen nicht.  
 
§6 Sonstiges  
 
Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, berührt das die 
Wirksamkeit der Übrigen nicht. Weitere Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


